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MüKo Münchener Kommentar

MZG Mikrozensusgesetz

n.F. neue Folge
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Nichtannahmebeschl. Nichtannahmebeschluss

NJW Neue Juristische Wochenschrift

No. Numero

Nr. Nummer

NS Nationalsozialismus

NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht

NSU Nationalsozialistischer Untergrund

NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht

OVG Oberverwaltungsgericht

RGBl. Reichsgesetzblatt

RIAS Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus

RL Richtlinie

Rn. Randnummer

RphZ Rechtsphilosophie

RuStAG Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz

RW Zeitschrift für rechtswissenschaftliche Forschung (Rechtswis-
senschaft)

S. Seite

SchGG Schutzgebietsgesetz

SGG Sozialgerichtsgesetz

sog. sogenannt

st. Rspr. ständige Rechtsprechung

StGB Strafgesetzbuch

StPO Strafprozessordnung

StrRG Gesetz zur Reform des Strafrechts

StV Strafverteidiger

taz die tageszeitung

TWAIL Third World Approaches to International Law

u.a. und andere

UN United Nations/Vereinte Nationen

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion

unveröff. unveröffentlicht

Urt. Urteil

usw. und so weiter

v. vom

VersammlG Versammlungsgesetz

VG Verwaltungsgericht

VGH Verwaltungsgerichtshof

vgl. vergleiche

Vol. Volume (Jahrgang einer englischsprachigen Zeitschrift)
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VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts-
lehrer

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
WHO World Health Organization
z. B. zum Beispiel
ZG Zeitschrift für Gesetzgebung
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
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Einleitung

Seit einigen Jahren setzt sich die deutsche Öffentlichkeit intensiv mit den Ur-
sachen, dem Ausmaß und den Folgen von Rassismus auseinander. Alltagssprach-
liche Begrifflichkeiten1 stehen ebenso auf einem kritischen Prüfstand wie ras-
sistische Strukturen und Diversitätsdefizite innerhalb von Politik,2 Wirtschaft,3

Kultur4 sowie vielen anderen Sphären des gesellschaftlichen Miteinanders. Men-
schen, die nachteilig von Rassismus betroffen sind, teilen ihre persönlichen
Erfahrungen und gewähren damit Einblick in eine Diskriminierungsrealität, die
vielen anderen unbekannt ist.5 Deutschland spricht über Rassismus.

Trotz der vielfältigen diskursiven Öffnungsschritte und eines steigenden poli-
tischen Bewusstseins für die Problemlage ist dieses Gespräch ein schwieriges.
Rassismus emotionalisiert. Der Vorwurf, selbst rassistisch oder Teil einer rassisti-
schen Gesellschaft zu sein, ruft bei vielen Menschen Wut oder Scham, jedenfalls
eine verteidigende Haltung hervor. Den Wechsel von Rede und Gegenrede be-

1 Zum Zusammenwirken von Sprache und Diskriminierung: Susan Arndt, Wenn Ras-
sismus aus Worten spricht, in: Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V.
(Hg.), Wenn Rassismus aus Worten spricht, 2013, S. 14–31.

2 „Menschen mit Migrationshintergrund“ sind gemessen an ihrem Bevölkerungs-
anteil sowohl im Bundestag als auch in Landes- und Kommunalparlamenten deutlich
unterrepräsentiert. M.w.N. Mediendienst Integration, Zahlen und Fakten: Integration.
Politische Teilhabe, Stand: Nov. 2021, abrufbar unter: https://mediendienst-integra
tion.de/integration/politik.html (letzter Abruf dieses und aller folgenden Links: 1.11.
2022).

3 Für eine Bestandsaufnahme zu Rassismus in Wirtschaftsunternehmen und rassis-
tischen Erfahrungen in der Privatwirtschaft: Gesicht zeigen! e. V. (Hg.), Rassismus im
Kontext von Arbeit und Wirtschaft, 2020, S. 12 ff., 18 ff.

4 Zur Diskussion stehen etwa rassistische Besetzungs- und Aufführungspraxen in
deutschen Theater- und Opernhäusern: Lara-Sophie Milagro, Die Bequemlichkeit der
Definitionshoheit, Nachtkritik v. 28.3.2012; Julia Lemmle, Weißsein, Theater & die
Normalität rassistischer Darstellung, in: Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.), Heimatkunde,
2012. Rassistische Stereotype werden ebenfalls in der (Kinder-)Literatur und Musik hin-
terfragt.

5 In den sozialen Medien geschieht dies unter dem Hashtag #MeTwo. Dieser ist an-
gelehnt an die feministische #MeToo-Bewegung und soll veranschaulichen, dass Men-
schen mehr als nur eine Identität haben. Biografische Erfahrungsberichte enthalten
ebenfalls die Bestseller zum Thema Rassismus, etwa: Tupoka Ogette, exit RACISM,
2017; Noah Sow, Deutschland Schwarz Weiß, 2018; Fatma Aydemir/Hengameh Yaghoo-
bifarah (Hg.), Eure Heimat ist unser Albtraum, 2019; Alice Hasters, Was weiße Men-
schen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten, 2019; Reni Eddo-Lodge,
Warum ich nicht länger mit Weißen über meine Hautfarbe spreche, 2020; Hadija
Haruna-Oelker, Die Schönheit der Differenz, 2022.



einträchtigen persönliche oder institutionelle Abwehrmechanismen, welche die
strukturelle Problemlage verdecken können.6 Zudem erschweren terminologische
Unsicherheiten im Sprechen über Rassismus und ein Mangel an rassismuskriti-
scher Kompetenz die Auseinandersetzung.7 Rechtliche Akteure tun sich dabei
besonders schwer, die rassistische Historie des (deutschen) Rechts anzunehmen
und dessen Rolle im Fortbestehen rassifizierter Ungleichheitsstrukturen zu analy-
sieren. Für Deutschland existieren ausführliche rechtswissenschaftliche Unter-
suchungen zur Verwobenheit von Recht und Rassismus erst seit kurzer Zeit und
bislang nur in geringer Zahl.8 Umfangreiche rechtsempirische Analysen zu Ras-
sismus in der deutschen Justiz fehlen beinahe vollständig.9

Für diesen Befund scheint es einen guten Grund zu geben: Seit dem Ende der
rassischen Segregation im Jahre 194510 wird im deutschen Recht nicht mehr for-
mal entlang der Kategorie „Rasse“11 unterschieden. Das Kriterium findet ledig-
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6 Zu unterschiedlichen Formen des Abwehrverhaltens als Reaktion auf Rassismus-
kritik siehe: Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (Hg.), Ras-
sistische Realitäten, 2022, S. 80 ff. Ausführlich zu Vermeidungsdiskursen um Rassis-
mus außerdem Kapitel 1, C. I., ab S. 72.

7 Für den Rechtsdiskurs siehe Kapitel 2, C., ab S. 114.
8 Grundlegend Cengiz Barskanmaz, Recht und Rassismus, 2019; Doris Liebscher,

Rasse im Recht – Recht gegen Rassismus, 2021.
9 Für kürzere Abhandlungen siehe Angelina Weinbender u.a. (Hg.), Rassismus und

Justiz, 2014; Doris Liebscher u.a., Rassismus vor Gericht, in: KJ 2014, S. 135–151;
Sophie Schlüter/Katharina Schoenes, Zur Ent-Thematisierung von Rassismus in der
Justiz, in: movements, Jg. 2 1/2016, S. 199–210. Entscheidungen zu den Themen De-
mokratiefeindlichkeit, Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus werden zu-
dem im Report „Recht gegen Rechts“ besprochen: Nele Austermann u. a. (Hg.), Recht
gegen Rechts, 2020; dies. u.a. (Hg.), Recht gegen Rechts, 2022.

10 Das „Kontrollratsgesetz Nr. 1 betreffend die Aufhebung von NS-Recht“ v. 20.9.
1945 setzte die bis dato geltenden Nürnberger Rassengesetze außer Kraft. Zu diesen
zählt das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (RGBl. I
S. 1146) und das Reichsbürgergesetz (RGBl. I S. 1146). Heute wird häufig auch das
Reichsflaggengesetz (RGBl. I S. 1145) mit dem Sammelbegriff erfasst.

11 Bei der Formulierung „Rasse“ handelt es sich um einen antirassistischen Rechts-
begriff, dem kein biologistisches Verständnis unterschiedlicher Menschenrassen zu-
grunde liegt. Trotz dieses Umstands besteht die Gefahr, dass der Begriff in eben jene
Richtung performativ wirkt. Die Performativität des Rechtsbegriffs „Rasse“ ist Grund-
lage einer intensiv geführten parlamentarischen, rechtspolitischen und wissenschaft-
lichen Debatte, die über eine Änderung des verfassungsrechtlichen Normtextes streitet.
Für eine Ersetzung u. a.: Hendrik Cremer, . . . und welcher Rasse gehören Sie an?, i.A.d.
Deutschen Instituts für Menschenrechte, 2009; ders., Das Verbot rassistischer Diskri-
minierung, i. A.d. Deutschen Instituts für Menschenrechte, 2020, S. 15 ff.; Doris Lieb-
scher, Rasse im Recht – Recht gegen Rassismus, 2020, S. 449 ff.; Mehrdad Payandeh,
Stellungnahme zu zwei Gesetzesentwürfen zur Änderung des Grundgesetzes v. 16.6.
2021, abrufbar unter: https:/ /www.bundestag.de/resource/blob/848100/cb73a277ffc09
4ba9a154a0b8639e438/stellungnahme-payandeh-data.pdf. Mit Verweis auf den „racial
turn“ des Begriffs und seinen internationalen Gebrauch dagegen u. a.: Cengiz Barskan-
maz, Rasse – Unwort des Antidiskriminierungsrechts, in: KJ 2011, S. 382–389; ders.,
Zum Rassebegriff im Grundgesetz: Zwei Perspektiven, in: APuZ 42–44/2020, S. 19–22.
Zur historischen Einordnung des Rechtsbegriffs sei verwiesen auf den mehrteiligen Bei-



lich in antirassistischer Intention Anwendung, etwa in Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG.
Die Verfassungsnorm verbietet, jemanden „wegen seiner Rasse“ zu benachteili-
gen oder zu bevorzugen. Doch gerade aufgrund dieses „racial turns“12 des Rasse-
begriffs und der einfachgesetzlichen Pönalisierung von Rassismus sind rechtliche
Akteure13 aufgefordert, Rassismus, seine Geschichte und Gegenwart zu verste-
hen. Wenn rechtsanwendende Personen antirassistische Rechtsnormen prüfen,
müssen sie auch jenseits einer gewaltvollen Eskalation erkennen, ob ein Sachver-
halt eine rassistische Dimension aufweist und wie schwer die erlittene Persön-
lichkeitsrechtsverletzung wiegt. Abwehrmechanismen und begriffliche Unsicher-
heiten behindern diese Aufgabe und können einem wirksamen rechtlichen Schutz
vor rassischer14 Diskriminierung entgegenstehen. Dies gilt in einem noch stärke-
ren Ausmaß für eigene rassistische Denkmuster oder persönliche Vorbehalte.

In einer aktuellen Studie schätzen sich 97,2 % der befragten US-amerikanischen
Richter*innen überdurchschnittlich gut darin ein, unbeeinflusst von einer etwaig
bestehenden, eigenen rassistischen Voreingenommenheit zu entscheiden.15 Dies
entspricht nicht nur einer klassischen Abwehrhaltung, Rassismus bei anderen, aber
nicht bei sich selbst zu vermuten, sondern auch dem Selbstbild der juristischen
Profession als distanziert, neutral und objektiv.16 Das juristische Studium und der
Vorbereitungsdienst jedoch scheinen eine solche Kompetenz nicht zwingend zu
vermitteln. Gleichheitsrechte nehmen hier typischerweise eine Randstellung ein.
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trag von Mathias Hong, „Rasse“ im Parlamentarischen Rat und die Dynamik der
Gleichheitsidee seit 1776 (Teil I–V), VerfBlog 2020.

12 Der sog. „racial turn“ beschreibt die Denkbewegung, den Begriff der „Rasse“
nicht als biologisches Kriterium, sondern als soziale Position zu verstehen und in dieser
Folge als kritisches Analyseinstrument zu etablieren, statt zu ersetzen („weg von Rasse
hin zu Rasse“). Einführend Shankar Raman, The Racial Turn: „Race“, Postkolonialität,
Literaturwissenschaft, in: Pechlivanos u. a. (Hg.), Einführung in die Literaturwissen-
schaft, 1995, S. 241–255.

13 Zum „Rechtsstab“ als Regulierungsakteur: Susanne Baer, Rechtssoziologie,
4. Aufl. 2021, S. 168 ff.

14 Ich wähle den Ausdruck „rassisch“ im Anschluss an Cengiz Barskanmaz, der in
seinem Grundlagenwerk dafür plädiert, den Sprachgebrauch „rassistische Diskriminie-
rung“ zu verwerfen. Da sich „rassistisch“ sprachlich von Rassismus ableitet, ist das
Wort im Zusammenhang zu negativ konnotierten Begriffen, wie Diskriminierung, tauto-
logisch. Nur mit neutralen Begriffen, wie Handlung, Struktur, Meinung usw., ergibt die
Verwendung sprachlich Sinn. „Rassische Diskriminierung“ drückt präzise aus, dass es
sich um eine Benachteiligung aufgrund der „Rasse“ handelt: Cengiz Barskanmaz, Recht
und Rassismus, 2019, S. 25 f.; ders., Rasse und ethnische Herkunft als Diskriminie-
rungskategorien, in: Mangold/Payandeh (Hg.), Handbuch Antidiskriminierungsrecht,
2022, S. 303–348 (304 ff.).

15 Andrew J. Wistrich/Jeffrey J. Rachlinski, Implicit Bias in Judicial Decision Mak-
ing, Chapter 5: American Bar Association, in: Cornell Legal Studies Research Paper
No. 17–16, 2017, S. 87–130 (106).

16 Ausführlich zur juristischen Selbstbildkonstruktion: Ulrike Schultz u. a. (Hg.), De
jure und de facto: Professorinnen in der Rechtswissenschaft, 2018, S. 204 ff., 225 ff. Zur
regulativen Idee einer objektiven Justiz: Kapitel 2, A. II., ab S. 101.


